
Von der Robach.

ren sollen.

hend eingeschlichenen Mißbrauchs / deß gar zu strengen / und über»
käufften Anhalten zur Robach / alle Obrigkeiten dahin ernstlicher-
ma
wider
aigenen . . . .
entfebrndenlangwürigen A . .. » H .
ten sollen / widrigen falls auffder Unterthanen ernkommendeKlagen /
Wir solche Betrangnussen nicht allein einstellen / sondern auch gegen
dicUbertrettermit würcklicher Straff / auch Veränderung der um
gemässigten / in ein gemässigte Robath / verfahren lassen wollen.

Wo eS von Alters Herkommen / daß denenzur Robath erscheinen¬
den Unterthanen / das Brod / auch andere Spejß / und das Fütter
für ihre Roß / und Ochsengeraicht wird/darbey soll eS hinfüranaller-
dinas verbleiben : wie auch bey andern Herrschafften/und Orthen/wo
derenkeines bißhero im Gebrauch gewesen / ins künfftigwenigistdas
Robath -Brod / oder ein gewisses Getrayd darfür / geraicht werden.

§. 6.
Ob zwar die Unterthanen ihrem Herrn / allein würcklich zu Ro-

auffein gewisses / und billicheS in Geld mit einander zu vergleichen/
bevor / welches auch auff obbemeltc / der Znleuthl2 . Robath -Täg
»uverstehen ist. Da aber ohne vorbeschehenenVergleich/ der Herr
etwa« das Robath - Geld von denen Unterthanen vorhin eingenom¬
men hätte / ist selbiger gleichwolen befuegt / ins künfftig umb seiner
bessernGelegenheit willen / die würckliche Robath von denen Unter¬
thanen wiederumbenzu begehren.

'er Wechste Uitul /
on Zekendt.

§. I.
»N diesem Lttz-Hertzogthumb Oesterreich seynd von Alters

hero/sowohl die Weltlich - als Geistliche Persohnen/ der
. Zehendten fähig / wann sie anderst dieselbe mit rechtmäffi-
> gen Dtul / oder Verjährung / an sich gebracht haben/

worbey wir eS Kmoch ins künfftig verbleiben lassen.
' * O ' ' §. 2
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«e / zu Feld^und Dorff. Der grosse zu Feld/ ist der Trayd -undWeiu
Zehendt ; unter dem Trayd aber/Weitz / Gersten / Korn / Hadern/
Arbes / Linsen / Bohnen / Haiden / Brein / und dergleichen / zu ver-
stehen. Der kleine zu Feld / bestehet in Saffran / Kraut / Rüben/
Haar / und dergleichen ; zu Dorff aber/ in grossen/ und kleinen Bich/

§ . 3 -
An welchen Orthe « der klein / oder auch grosse Zehendt von Al¬

ters / oder wenigist von zwey und dreyssig Jahren hero / nicht int
Brauch gewesen / oder dir Zehen dt-Holden sich nichtbesonderlichdar-
zu verbunden / ist man denselben auch hinfüran zu reichen nicht schul¬
dig ; doch solle m diesem Fall / darin Vgsall , oder Bcstandtmann/
dergleichen Zehendt einzunehmen unterlassen / dem Eigrnthumber/
»der Lehens-Herrn / diese kl^ 5crix,6onnichts xr -ejuLciren.

Von deme / was dcß dritten Jahrs in Prach -und Trayd -Feldern/
auch sonstenjährlich in Pointen/vder GartenZehendtbahreS erbauet/
wird / davon soll man eben so wohl / als von andern Baufcldern / dem
Zehendt zu reichen schuldig seyn . Wo aber ein Garten / oder Wein-
Sätz bey einem Haust/oder Hoff/ mehrzum Lust/alS Nutzbarkeit ge^
zieglet/ und erbauet worden/ die sollen Zehendt-srey gelassen werden /
und ob es schon alteGärten/undSätz wäre / die gleichwohl ihre sonder--
bahre Nutzbarkeit hätten / jedoch über verjährte Zeit kein Zehendtda-,
von gegeben worden/ solle nvchmahlrnkeiner davon begehrt werden.

H , H.
Die Neubrüch / und Neugereith / werden gcnent die jenige Gründ/

allda zuvor weder Furch / Strang / noch Gärten gesehen / auch nie
was angebauet worden . DieAuffbrüch aber jene Gründt/welche-
vorhero zwar angebauet gewesen / aber kurtz / oder lang hernach in ei¬
nen andern Bau verkehret worden . Was nun die Ersten/ nemblichen
die Neubrüch/und Neugereith anbelangt / sollen dieselben denenGeist»
vderWeltlichenZehendt-Herrn/welche auffdiesem Grund die Zehrnd-
Gerechtigkeit haben / wann solche zu Ackergebauet worden/ dieersten
sünffIahr / da sie aber zu Weingarten außgesetzt würden / die ersten
acht Zahr/keinenIehrndt/sondern erst nach Verfiiessungderen/densek
ben jährlichzu reichen schuldig seyn. Die andern / als nemblichen

.die Auffbrüch/wann sie über zehen Zahr dd gelegen / sollen die Ue¬
cker
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nemgantz fteyen Grundt ein Neugereith gemachtwürde/ist man da¬
von keinen Zehendtzu geben schuldig.

§. 6.
Der Zehendt von allem Getrayd / so mit der Sichel abgeschnik«

ten wird / solle in Mändel/vder bey weniger Ertragnuß Garbemweiß
zu Feld geraichtwerden / und der Zeheud - Herr solche Mündel / oder
Garben jedem auff seinem Baugrundt abzuzehlen / auch seines Gefal¬
lens / ohne einige deß Zehendtmanns Verhinderung / am ersten / und
letztern/oder mittcrn Haussen abzufahren/den Zehendt außzustecken /
und zu erheben befugt seyn ; was aber das ringere Getrayd anbe¬
langt/ so nicht mit der Sichel abgeschnitten/sondern abgemähet wird/
das solle der Madt/ oder dem Hausse! nach / verzehendt / und der Ze-
Hendt-Herr gleichfalls die Zehendc Madt / oder Häuffel zu mercken /
und zu erheben haben / wo aber der ungleichen Madkeil/oderHäuffel
halber/ solches nicht seyn kunte / so ist der Zehendt-Mann auffdeß Je-
hcndt- Herrn Begehren / gleiche Schöberl zu machen schuldig.

§ - 7 -.Damit aber der Baumann an Einführung seines Getrayds nicht
gesaumbt/unddardurch in Schaden geführet werde / noch der Fleißi¬
ge des Unfleissigenzu entgeltenhabe / so soll ein jeder Zehendt - Herr/
wann er von dem Baumann angelanget wird/ auffseinen Grund den
Zehendt unwaigerlich außstecken/und erheben : auch wofern er nicht
durch Ungewitter daran verhindert wird/ solches über drey Tag nicht
anstehen lassen / wurde er aber darüber säumig erscheinen / solle dem
Zehendt-Holden / sein Getrayd durch Unpartheyischeaußzustecken /
nach Gelegenheit einzuführen/ und den Zehendt/ Mändl-Schober-
Häuffel-oderMadweiß imFeld ligen zu lassen/erlaubt seyn/jedoch von
ihme hierinnen keine Gefarde gebraucht werden.

§ . 8 .
Den Wem Zehendt betreffend / solle derselbe auch aller / und jeder

Orthen im Land an denen Weingcbürgen / und vor denen Weingär¬
ten/ Mäschweiß beschriben/ sodan nach jedes Orths wohlhergebrach-
ten/ und wcnigist von Iwcy und Dreyssig Jahrenconrinuuten ruhi¬
gen posse -. > abgefordert / dieKeller-Beschau aber nicht zugelassenwer¬
den/ es hätte dann der Zehendt-Herr / solche ingleichen von Zwey und
Dreyssig Jahren hero/ruhig/und ohneWiderredt imBrauch gehabt/
worbey ihme hinfüran entweder noch ferrerszu verbleiben / oder die
Beschreibung vor denen Weingartenvorzunehmeu / frey stehen solle.

§ . 9 -
In gemain ist kein Zehendtmann schuldig / Trayd-Wein-oder am

O 2 dern
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der« Zehendt/ dem Zehendt-Herrn selbst haim -und zuzuführen/wäre
aber solches irgend von Alters hero/also gebräuchig gewest/ dessen sol¬
len sich die Zehendtteuth daselbst auch künfftig nicht verwaigern.

§ . io. ,
Wann ein Geist<oder Weltlicher über verjährte Zeit / daö ist/we¬

nigist in Zwey und DreyffigJahren/ von einem / entzwischennichtöd
gelegenen/ sondern angebautem Grund/ keinen Zehendt gegeben/ noch
derselbe vom Zehendt-Herrn begehrt worden / so soll er auch hinfüran
mit solchem Grundt Zehendt frey verbleiben ; jedoch kan eines Be¬
stand-Mann/oder Lehens -VnLIlcn nachsehen / dem Lehens-Herrn /
oder Aigenthumber / nicht xrXjuäicirlich seyn. Wäre aber der
Grund immittels maiste Zeit öd / und ungebautgelegen / und darum¬
men kein Zehendt darvon genommen worden / so solle der Inhaber
sich der Verjährungnicht zubehclffen haben / sondern wann er solchen
Grund wicderumben anbauet / darvonden Zehendt / wie oben §. 5.
dieses TitulS vermelt/zu raichen verbunden seyn.

§. n.
Es ist aber nichtzulässig / einen / oder mehr Necker auß Unfleiß/

oder dem Zehendt-Herrnzum Abbruch/ ungebauetligenzulassen/sonr
Lern wann dergleichen vermcrckt wird / solle das Anbaw durch die O-
brigkeit verschafft werden . Und wolte einer dieselbe zu Wisen ligen lass
sin / so solle er alsdan den Hew,Zehendt davon zu geben schuldig seyn;
es wären dann solche Becker Vorwahlen auch Wistn gewesen / davon
man keinen Hew-Zehendt gegeben hätte/ wann sie hernach wieder za
Wisen gemacht / man auch keinen Hew-Zehendt davon zu geben schul¬
dig seyn solle.

§. 12.
Wann ein Zehendt-Herr in einem Weingarten den Zehendt hat/

und derselbe Weingartenhernach zu einen Acker gemacht wird/so folgt
dem JehendtHerrnder Trayd-Zehendt / allermasscn wie er zuvor den
Wcin-Zehendt gehabt/also auch wann ein Acker zu einen Weingarten
gemachtwird / solle dem Zehendt-Herrn von solchem Weingartender
Wein-Zehendt auch zustehrn. Und hat solches auch diescnVerstand/
wann in einemGezirckzwey unterschiedlicheZrhcndt -Herren seynd/de-
ren einem der Wein-dem andern aber der Trayd-Zehendtgebühret.

§ . iZ.
Wannzu einemTrayd -oder Wein-Zehendtzween / oder mehr un.

terschicdliche Aehendt-Herren seynd/so solle hinfüran/ ungeachtWie eS
vor diesem gehalten worden / im gantzen Land kein Zehendtmannschul-
dig ftyn / jedemZehendt-Herrn seinen Theilselbst abzusondern / oder
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absonderlichen M gebe«/ sondern wann er nach ihr sämtlicher Auß.

steckunq/ oder Abzahlung deß gebührlichen völlrgen Mendts / solchen
liaen läst/ ist er alsdan weiter nicht verbunden / und dle MenddHer«
ren nAn denselben selbst«
den Wcin Zehendt^ wie auch den klemrn Zehendt/ belangt lassenWw

esbeydeme / wiees jederOrthm bißhero im Brauch gewest/ auch

«och künfftig verbleiben.

Der Aebendt solle dem Mendt -Herrn ohne Abzug deß Bawko«

KenS / auchBergrechts / und andern Grund -DienstS / wie auch der
Land-St «ur / oder einiger anderer Anlag / gereicht werden / und der

Zehendt-Mann / umb ichteS dergleichen ihme was vorzubehalten /

mchtFueg/ und Macht haben. ^

Wann von einem Grund der schuldige-Zehendt mchr/als ein Jahr
und solcher Grund vor der Bezahlung an -e<-«ußstandlg

Z . 16.
Wann ein Zehendt zu Feld / und zu Dorff / groß/ und klein / denen

Ze^ dt-HMen/nur auffgewisseSortenüberhaupt uberlassen wird/
5 , ŝ n solcker Verlaß so viel Zahr / als sonsten zur Verjährung vom
257/Nhrthätte / so können doch die Mendt -Holden sich her-
nkck/ÄnneSvondem Bestand kombt / von Raichung deß völligen
3ehentts7n allen^ or dem Bestand schuldig
entschütten / noch einigeVerjährung destwegen fürwenden.

Wer Uibende Mul /

iergreW und Mim
garr - Waw.

§. i.
As Bergrecht ist nach altem Herkommen / und Ges

brauch dieses Unsers Ertz-HertzogthumbS / ein
gewisser Dienst in Wein / oder auch Geld / so einer
von Weingarten/ als Berg -Herr / rinzunchmen
hat und ist der Inhaber eines Bergrrchtmässigen

rir Mul-
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